Landkreis
MeilRen

Offentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt MeiBen, Lebensmitteliiberwachungs- und Veterindramt (LUVA), erlasst
folgende

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfiigung Nr. 5/2025 zum Schutz
gegen die Gefliigelpest (Avidre Influenza, AI)
Anderung der Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfiigung 3/2025
vom 10.12.2025 zum Schutz gegen die Gefliigelpest
gemaB Artikel 21 VO (EU) 2020/687

Hinweis:

Die Anderung der Tierseuchenrechtlichen Verftigung 3/2025 vom 10.12.2025 umfasst die
Verédnderung der Sperrzonen (Schutz- und Uberwachungszone). Die weiteren
Anordnungen der Allgemeinverfliigung 3/2025 bleiben unverdndert bestehen.

Auf der Grundlage der Artikel 60 - 71 der VO (EU) 2016/429 in Verbindung mit Artikel
11 - 67 der VO (EU) 2020/687 in Verbindung mit § 18 - 33 der Verordnung zum Schutz
gegen die Geflligelpest (GeflPestSchV) werden nachstehende MaBnahmen durch das
Lebensmitteliberwachungs- und Veterindramt (LUVA) des Landkreises MeiBen bekannt
gegeben und verfligt:

1. Diein Nr. 2 der Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfiigung 3/2025 festgelegte
Schutzzone (friiher ,,Sperrgebiet") um den Seuchenbestand wird neu gefasst.

Die Schutzzone wird mit einem Radius von mindestens drei Kilometern ausgehend
von der nérdlichen beziehungsweise der stdlichen Ausdehnung des betroffenen
Tierbestandes festgelegt. Die Festlegungen entsprechen dem Gebiet innerhalb der
roten Linie gekennzeichneten Bereiche der Karte, welche unter
http://cardomap.idu.de/lramei/?th=tierseucheveroéffentlicht ist und dort eingesehen
werden kann.

Gebietsbeschreibung: 3 km Radius um die nérdliche Ausdehnung des
Ausbruchsbetriebs mit den GPS-Koordinaten 51.254920, 13.728189 sowie 3 km
Radius um die slidliche Ausdehnung des Ausbruchbetriebs mit den GPS-Koordinaten
51.235709, 13.730363 (Kartenausschnitt als Anlage und Bestandteil dieser
Verfligung).



http://cardomap.idu.de/lramei/?th=tierseuche
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Die in Nr. 3 der Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfligung 3/2025 festgelegte
Uberwachungszone (friher ,Beobachtungsgebiet™) um den Seuchenbestand wird neu
gefasst.

Die Uberwachungszone wird mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern
ausgehend von der nérdlichen beziehungsweise der sudlichen Ausdehnung des
betroffenen Tierbestandes festgelegt. (Kartenausschnitt als Anlage und Bestandteil
dieser Verfiigung). Die Festlegungen entsprechen dem Gebiet innerhalb der blauen
Linie gekennzeichneten Bereiche der Karte, welche unter
http://cardomap.idu.de/lramei/?th=tierseuche verdéffentlicht ist und dort eingesehen
werden kann.

Gebietsbeschreibung: 10 km Radius um die nérdliche Ausdehnung des
Ausbruchsbetriebs mit den GPS-Koordinaten 51.254920, 13.728189 sowie 10 km
Radius um die sidliche Ausdehnung des Ausbruchbetriebs mit den GPS-Koordinaten
51.235709, 13.730363 (Kartenausschnitt siehe Anlage)



http://cardomap.idu.de/lramei/?th=tierseuche

3. Die weiteren Regelungen der Tierseuchenrechtlichen Verfligung 3/2025 bleiben
hiervon unberihrt.

4. Diese Allgemeinverfiigung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und ist
bis zur Aufthebung durch das Lebensmitteliberwachungs- und Veterindramt des
Landkreises MeiBen glltig.

Begriindung:

Der Ausbruch der hochpathogenen aviaren Influenza (Subtyp H5N1) wurde am
09.12.2025 in einem Gefligelbestand der Gemeinde Ebersbach im Landkreis Meif3en
nachgewiesen und amtlich bestatigt. Auf Grund hoher Verendungsraten in einem
Legehennenbetrieb wurden Tupferproben und Tierkérper zur Untersuchung in die
Landesuntersuchungsanstalt flir das Gesundheits- und Veterinarwesen Sachsen (LUA)
eingesandt. Mit Befund-Nr. VD-2025/74898 wurde der Verdachtsfall am 09.12.2025
ausgerufen. Das Friedrich-Loéffler-Institut (FLI) bestatigte den Befund (2025-01896) am
09.12.2025.

Aufgrund der epidemiologischen Ermittlungen zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Avidren
Influenza sowie aufgrund von klinischen Untersuchungen und der Auswertung von
Tupferproben wurde lediglich in einem Teilbestand des Ausbruchsbetriebes die Avidre
Influenza amtlich festgestellt. Trotz der umgehenden Ergreifung tierseuchenrechtlicher
MaBnahmen kam es in der Folge zu erhéhten Verendungsraten in weiteren Betriebsteilen,
woraufhin auch in diesen Teilbestanden am 15.12.2025 durch die
Landesuntersuchungsanstalt flir das Gesundheits- und Veterinarwesen Sachsen die
aviare Influenza nachgewiesen wurde (Befund-Nr.: VD-2025/76404). Der daraufhin
ausgesprochene Verdacht auf aviare Influenza (Subtyp H5N1) wurde durch den Befund
des Friedrich-Loffler-Institut am 16.12.2025 bestatigt.

Die amtliche Bestatigung des Ausbruchs der hochpathogenen Geflligelpest erfolgt nach
Artikel 11 VO (EU) 2020/687. Ist die Gefligelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt,
so legt die zustandige Behdrde eine Sperrzone fest, bestehend aus einer Schutzzone von
mindestens 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb und einer Uberwachungszone von
mindestens 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb. Der Ausbruchsbetrieb erstreckt sich
in Nord-Sid-Richtung Uber eine Strecke von mehr als einen Kilometer. Es wurde in mehr
als einem Betriebsteil das AI-Virus nachgewiesen, wodurch nicht mehr einzelne
Betriebsteile, sondern der gesamte Betrieb als Ausbruchsbestand gewertet wird. Aus
diesem Grund wird sowohl die nordliche als auch die stidliche Ausdehnung des Bestandes
bei der Festlegung des 3 km Radius (Schutzzone) und des 10 km Radius
(Uberwachungszone) beriicksichtigt.

Bei der Festlegung sowohl der Schutz- als auch der Uberwachungszone wurden das
Seuchenprofil, die geografische Lage, 6kologische und hydrologische Faktoren,
Witterungsverhaltnisse, Vektoren, die Ergebnisse durchgefiihrter epidemiologischer
Untersuchungen, Ergebnisse von Labortests, SeuchenbekampfungsmaBnahmen und
sonstige relevante epidemiologische Faktoren berlicksichtigt, soweit bekannt

(Artikel 64 Absatz 1 VO (EU) 2016/429). Strukturen des Handels und der 6rtlichen
Gefligelhaltungen, das Vorhandensein von Schlachtstatten sowie natirliche Grenzen und
Uberwachungsméglichkeiten und das Vorhandensein von Verarbeitungsbetrieben fiir
Material der Kategorie 1 oder 2 wurden, soweit bekannt, ebenfalls bericksichtigt.

Auf Grundlage der §§ 41 Absatz 4 Satz 4, 43 Absatz 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der
Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfligung der Tag, der auf die
Bekanntmachung folgt, festgelegt werden. Von dieser Mdglichkeit wird zur Verhitung der
Weiterverbreitung der Geflligelpest Gebrauch gemacht.



Zustdndigkeit:

Das Lebensmitteliiberwachungs- und Veterindramt des Landkreises MeiBen ist zum Erlass
dieser Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfiigung (Amtstierarztlichen Verfigung) gemaf
§ 1 Absatz 2 Sachsisches Ausfliihrungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz
(SachsAGTierGesG) vom 09.07.2014 (SachsGVBI. 2014, Nr. 10 S. 386) sachlich und
gemalB § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz fir den Freistaat Sachsen (SachsVwVfG) vom
10.09.2003 (GVBI. S. 614), in der derzeit gliltigen Fassung, i. V. m. § 3 Absatz 1 Nr. 2
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23.01.2003 (BGBI. I S. 102), in der derzeit
glltigen Fassung, ortlich zustandig.

Kosten:

Da diese Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfiigung (Amtstierdrztliche Verfligung)
Uberwiegend im offentlichen Interesse (Tierseuchenbekampfung) ergeht, werden geman
§ 11 Absatz 1 Nr. 5 Sachsisches Verwaltungskostengesetz vom 05.04.2019 (SachsGVBI.
Nr. 6 S. 245) keine Verwaltungskosten erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfligung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur
Niederschrift beim Landratsamt MeiBen, BrauhausstraBe 21, 01662 MeiBen, Widerspruch
erhoben werden. Weitere Hinweise zu einer elektronischen Erhebung des Widerspruchs
sind auf der Internetseite
https://www.kreis-meissen.de/Kurzmen(i/Elektronische-Kommunikation/ veroéffentlicht.

MeiBen, den 17.12.2025

Ralf Hansel
Landrat

Rechtsgrundlagen:

o Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Anderung und Aufhebung
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) 2016/429)
o Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergéanzung der VO (EU) 2016/429

hinsichtlich Vorschriften flr die Pravention und Bekampfung bestimmter gelisteter
Seuchen (VO (EU) 2020/687)

o Verordnung zum Schutz gegen die Gefligelpest
(Geflligelpest-Verordnung - GeflPestSchV)
o Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWVfG)
o Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr

(Viehverkehrsverordnung)
(in der jeweils glltigen Fassung)

Kontakt

Landratsamt MeiBBen

Dezernat Soziales | Lebensmitteliberwachungs- und Veterindramt
Remonteplatz 8 | 01558 GroBenhain

Telefon: 03521 725-3502

E-Mail: lueva@kreis-meissen.de

Internet: www.kreis-meissen.de


https://www.kreis-meissen.de/Kurzmenü/Elektronische-Kommunikation/
http://www.kreis-meissen.de/
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